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Erwin Dahinden

Die Schweiz unterzeichnete im
Januar 1993 in Paris das CW-
Ubereinkommen (CWU), wel-
ches der Bundesrat mit seiner
Botschaft vom 20. April 1994
dem Parlament zur Ratifikation
vorgelegt hat. Mit diesem
Ubereinkommen soll erstmals
eine ganze Kategorie von Mas-
senvernichtungswaffen beseitigt
und einem internationalen Ve-
rifikationssystem  unterstellt
werden. Die Bedrohung durch
C-Waffen wird durch einen Bei-
tritt aller relevanten Staaten
langfristig reduziert. Die Kri-
senresistenz des Vertragswerkes
soll zusitzlich durch die Auf-
rechterhaltung eines glaubwiir-
digen C-Schutzes gestirkt wer-
den. Eine internationale Kon-
trollbehorde in Den Haag wird
die Einhaltung der Vertrags-
pflichten iiberwachen und kann
sowohl in zivilen als auch mili-
tiarischen Anlagen Inspektionen
durchfiihren.

Erwin Dahinden,

Dr. iur., dipl. publ.,

Hptm i Gst, Stab F Div 8
Sektion Riistungskontrolle
und Abriistung,

Stab der Gruppe fiir
Generalstabsdienste,

3003 Bern.

Das internationale
C-Waffeniibereinkommen

Inhalt des Ubereinkommens

Die bisherige Rechtsgrundlage bil-
dete das im Genferprotokoll von 1925,
welches schon damals den Einsatz von
C-Waffen verbot. Einige Staaten be-
hielten sich ausdriicklich das Recht
vor, bei einem C-Waffenangriff eben-
falls zur Abwehr C-Waffen einsetzen
zu konnen. Dadurch blieb die Her-
stellung und der Besitz von C-Waffen
weiterhin legal. Das von der Genfer
Abriistungskonferenz ausgehandelte
CWU verbietet nun nicht nur den
Einsatz, sondern auch den Besitz, die
Herstellung und die Weitergabe von
C-Waffen. Zudem miissen die beste-
henden Bestinde vernichtet werden.
Eine internationale Kontrollbehorde
tiberwacht diese Verpflichtungen und
kontrolliert zudem die Nichtherstel-
lung von chemischen Kampfstoffen.

Hauptpflichten der Vertrags-
staaten

B Alle C-Waffenbestinde deklarie-
ren, der internationalen Kontrolle un-
terstellen und innerhalb von zehn (im
Hartefall fiinfzehn) Jahren nach In-
krafttreten vernichten.

B Alle CW-Produktionsanlagen de-
klarieren, der internationalen Kon-
trolle unterstellen und innerhalb von
zehn Jahren vernichten oder konver-
tieren.

B Zivile Produktionsanlagen von be-
stimmten Chemikalien deklarieren
und einer internationalen Kontrolle
unterstellen.

B Die jihrliche Produktion von be-
stimmten Chemikalien deklarieren.
B Eingreifende Inspektionen in zivi-
len wie militirischen Installationen im
Verdachtsfall zulassen.

Das Verifikationssystem

Eine Schliisselrolle fiir die glaub-
wiirdige Verwirklichung des umfas-
senden CW-Verbotes bildet das ge-

Schweizerische Beitrige

Die Schweiz unterstiitze die Ver-
handlungen an der Genfer Abrii-
stungskonferenz aktiv mit zahlreichen
Sachbeitridgen (u. a. Seminar Veriffi-
kation Industrie, Probeinspektionen).
Neben der aktuellen Mitarbeit in den
Expertengruppen der Vorbereitungs-
kommission in Den Haag stehen ge-
genwirtig folgende Aktivititen rm
Vordergrund:

B Schweizerisches Ausbildungspro-
gramm fiir 60 Industrieinspektoren in
Zusammenarbeit mit der chemischen
Industrie

B Beteiligung an der Grundausbil-
dung von Inspektoren in Kursen in
UK, NL

B Evaluation eines transportablen
Inspektionslabors

B Verifikationsstelle ACLS Spiez
(Inspektionen, Forschung)

B Beteiligung an internationalen
Ringversuchen (CW-Analyse) der
Labors.

plante Verifikationssystem. Nur wenn
das Vertrauen in eine wirksame Kon-
trolle der Verbote aufgebaut werden
kann, werden die Staaten auf eigene
CW-Programme verzichten, sich dem
Ubereinkommen anschliessen und die
jeweils bestehenden Bestidnde ver-
nichten.

Das Konzept der Verifikation des
CWU sieht vor, dass man alle Ele-
mente auf dem Weg einer moglichen
Herstellung von CW kontrollieren
kann und deshalb bei Schliisselstellen
besondere Vorkehrungen trifft. Ob-
wohl damit die geheime Produktion
von kleineren C-Kampfstoffmengen
im Einzelfall nicht zu verhindern ist,
sollte die unbemerkte Herstellung von
militarisch relevanten Mengen ausge-
schlossen sein. Die Produktion von
Chemikalien, die schon zur Herstel-
lung von CW gedient haben oder al-
lenfalls als Schliisselprodukte ver-
wendet werden konnen (Liste mit drei
Hauptkategorien), unterstehen einer
differenzierten Kontrolle und miissen
deklariert werden. Die chemische In-
dustrie muss die Produktionsanlagen
dieser bestimmten Chemikalien de-
klarieren und einer Routinekontrolle
unterstellen. Mit diesen Massnahmen
soll die ausschliesslich zivile Verwen-
dung sichergestellt werden.

Die sogenannte Verdachtsinspek-
tion sieht vor, dass Inspektoren der
internationalen Kontrollorganisation
mit einer Ankiindigungsfrist von zwolf
Stunden in einem bestimmten Land
eintreffen und eine Inspektion durch-
fithren konnen. Bei dieser Art von In-
spektion konnen sowohl zivile als auch
militdrische Anlagen auf die Einhal-
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tung des CW U iiberpriift werden. Den
Inspektoren muss iiberall Zutritt ge-
wihrt werden, soweit dies mit dem ge-
ausserten Verdacht im Zusammen-
hang steht. Zum Schutz der betriebli-
chen und militarischen Geheimhal-
tungsinteressen sind spezielle Verfah-

ren vorgesehen.

Konsequenzen fiir die Schweiz

Sicherheitspolitische Konsequenzen

Ein universeller Beitritt und somit
seine globale Anwendung des CWU
bewirkt die vollstindige Beseitigung
der CW-Bestinde und damit eine sub-
stantielle Reduktion der CW-Bedro-
hung.

Gegenwiirtig haben 157 Staaten das
CWU unterzeichnet und auch mehrere

| Staaten schon ratifiziert (9). Verschie-

dene arabische Staaten haben einen
Link zum israelischen Nuklearwaf-
fenbesitz etabliert. Sie wollen erst
dann einem CW-Verbot beitreten,
wenn Israel auf die nukleare Option
verzichtet, beziehungsweise dem NPT
beitritt. Das Verhalten dieser Staaten-
gruppe stellt gegenwirtig die ange-
strebte Universalitiat in Frage.

~Da alle europiischen Staaten das
Ubereinkommen unterzeichnet haben
und auch die Russische Foderation die
Ratifikation fiir 1995 in Aussicht
stellt, konnte bei einem geplanten In-
krafttreten 1995/96 mit einer voll-
stindigen Beseitigung der noch vor-
handenen Potentiale in Europa bis
zum Jahr 2005/2010 gerechnet wer-
den.

Die Massnahmen des C-Schutzes
behalten jedoch weiterhin Bedeu-
tung und bilden einen stabilisieren-
den Bestandteil des CWU. Die Be-
seitigung der europdischen Poten-
tiale werden voraussichtlich bis 2010
dauern. Selbst bei einem Beitritt al-
ler Nahoststaaten, bleibt das Risiko
der Vertragsverletzung und somit
einer offenen oder geheimen Neu-
produktion erhalten.

Aus diesem Grunde unterstreicht
das Ubereinkommen ausdriicklich
die Notwendigkeit, weiterhin die
C-Schutzmassnahmen aufrecht zu
erhalten. Die Vertragsstaaten und
die internationale Kontrollorgani-
sation werden sogar dazu verpflich-
tet, gegenseitig sich im Falle einer
C-Bedrohung mit Schutzmaterial
Hilfe zu leisten. Diese Verankerung
des C-Schutzes im Ubereinkommen
basiert auf der Erfahrung, dass der
Einsatz von C-Waffen jeweils dann

erfolgreich war, wenn der Gegner
itber keine oder nur schlechte
Schutzmassnahmen verfiigte. Die
Beibehaltung eines glaubwiirdigen
C-Schutzes verstirkt die Krisenresi-
stenz des Verbotes, weil der mogli-
che Bruch der internationalen Ver-
pflichtung nicht den taktischen
Vorteil eines ungeschiitzten Gegners
verspricht.

Da die geheime Produktion von
kleineren Mengen von C-Kampfstof-
fen praktisch nicht verhindert werden
kann, bleibt in jedem Falle die terro-
ristische CW-Bedrohung auch langfri-
stig erhalten.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Durch die Kontrolle der Nichtpro-
duktion von chemischen Kampfstof-
fen und der Nichtverwendung von
Vorlaufersubstanzen fiir die Herstel-
lung von Kampfstoffen muss die che-
mische Industrie Kontrollen zulassen
und Deklarationen der Produktion
vornehmen. Dieser administrativen
und organisatorischen Belastung ste-
hen aber mehrere handelspolitische
Vorteile gegeniiber. Auf der Basis der
Kontrollen durch die internationale
Kontrollbehorde konnen bestehende
Exportrestriktionen gegeniiber Ver-
tragsstaaten des CWU aufgehoben
werden. Durch die Zulassung dieser
Kontrollen unterstreicht die zivile In-
dustrie ihr Interesse, mit allen Mittel
den Missbrauch ihrer Produktion fiir

CW-Vernichtung

Die aus Medienberichten bekann-

ten im Meer versenkten Bestinde
miissen nicht vernichtet werden, son-
dern sind als hochtoxischer, chemi-
scher Abfall zu behandeln. Eine Ber-
gung wire wohl in den meisten Fillen
gefahrlicher als das Verrotten im
Schlamm. Die an Land gelagerten al-
ten CW (nicht mehr einsetzbar und
teilweise einsetzbar) sowie die aktuel-
len Einsatzbestinde sind reguldr zu
vernichten.
Weltweit rechnet man mit 100000
Tonnen CW-Bestéinde. Die Russische
Foderation besitzt nach eigenen An-
gaben ca. 40 000 Tonnen und die USA
25000 Tonnen Kampfstoff, welche
der Vernichtung in Verbrennungsan-
lagen zugefithrt werden miissen. Die
Kosten fiir die Vernichtung in den
USA werden heute mit 12 Mia und in
Russland mit 9 Mia Franken veran-
schlagt. Damit kostet die Vernichtung
rund das Hundertfache der Herstel-
lung!

die Herstellung von C-Waffen zu ver-
hindern.

Besonderes Augenmerk legt das
CWU auch auf den Schutz der Pro-
duktionsgeheimnisse. Die Rechte
und Pflichten der Inspektoren wur-
den so festgelegt, dass sie zwar die
Vollstéindigkeit und Richtigkeit der
Deklarationen uberpriifen konnen,
der Missbrauch zur Wirtschafts-
spionage jedoch ausgeschlossen sein
sollte.

Als Vertragspartei wird die Schweiz
die internationale Kontrollorganisa-
tion mitfinanzieren. Die Kosten fiir
die Vernichtung tragen die C-Waffen-
besitzerstaaten. Die Kosten der allge-
meinen Verifikation gehen zulasten
aller Vertragsparteien und werden
nach dem offiziellen UNO-Schliissel
aufgeteilt. Nach dem vollstindigen
Ausbau der Organisation (500 In-
spektoren und Beamte) ist mit Kosten
biszu 2,5 Mio Fr. jahrlich zu rechnen.

Organisatorische und
administrative Konsequenzen

Fir die Umsetzung des Abkom-
mens sind die einzelnen Staaten ver-
antwortlich. Das CWU verlangt aus-

- driicklich, dass die Staaten alle not-

wendigen Massnahmen ergreifen, da-
mit auf dem eigenen Staatsgebiet und
durch die Staatsangehorigen im Aus-
land die Verpflichtungen der Konven-
tion eingehalten werden.

In der Schweiz wird voraussichtlich
das BAWI, fachtechnisch unterstiitzt
durch die Verifikationsstelle des AC-
Laboratoriums Spiez, als nationale
Kontrollbehorde eingesetzt.

Die Inspektionen durch die inter-
nationalen Inspektoren miissen offi-
ziell begleitet werden. Die kurzen An-
kiindigungsfristen bei Verdachtsin-
spektionen (zwolf Stunden vor Einrei-
se) verlangen eine Stand-by-Organi-
sation. Je nach Inspektionstyp miissen
verschiedene Begleitspezialisten ab-
gerufen werden konnen. Der gefunde-
ne Interessensausgleich zwischen wir-
kungsvollen Inspektionen und Schutz
der legitimen zivilen und militirischen
Geheimhaltungsinteressen hat zu um-
fangreichen und anspruchsvollen Ver-
fahren in der Durchfithrung von In-
spektionen gefithrt. Nur durch die
entsprechende  Ausbildung  der
schweizerischen Begleitpersonen ist
die kompetente Betreuung einer In-
spektion zu gewihrleisten. Man wird
dabei auf Erfahrungen aus anderen
Verpflichtungen zuriickgreifen koén-
nen (KSZE, IAEA). B




	Das internationale C-Waffenübereinkommen

